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Anlage
zu vorstehender Zweiter Durchführungsbestimmung

Erfordernisse für den Erwerb der Befähigungszeugnisse bzw. Berechtigungsscheine

yd* Dienstlaufbahn Nr.
Nachzuweisende Kennt
nisse, Qualifikation und 
praktische Seefahrtszeit

Noch zu erwerbende 
Qualifikation und not
wendiger Besuch von 

Schulen und Lehrgängen

Erwerb welcher Befähi
gungszeugnisse bzw. Be

rechtigungsscheine
Bemerkungen

1 S 3 4 5 6

1. Maat der 
Navigations- 

" •' laufbahn

— abgeschlossene 
Maatenausbildung

— Erfüllung der 
Dienstzeit in der 
Volksmarine

— 36 Monate prak
tische Seefahrtszeit

— Aufnahmeprüfun
gen an der See
fahrtsschule 
Wustrow

— Zusatzlehrgang an 
der gleichen Schule 
(6 Monate)

Kapitän (II) auf 
kleiner Fahrt 
— A 2 — bzw. in 
kleiner Hochsee
fischerei

Erlangung höherer 
Befähigungszeugnisse 
entsprechend den 
gesetzlichen 
Bestimmungen

2. Obermeister/ 
Stabsober
meister der 
Navigations
laufbahn

— abgeschlossene 
Obermeisteraus
bildung

— Erfüllung der 
Dienstzeit in der 
Volksmarine

— 36 Monate prak
tische Seefahrtszeit

— Aufnahmeprüfung 
an der Seefahrts
schule Wustrow

— abhängig von dem 
Ergebnis der Prü
fung: Einstufung 
zum Besuch eines 
1- bzw. 2-Jahres
lehrganges

Kapitän (II) auf 
großer Fahrt 
—'A 5 -
in großer Hochsee
fischerei 
- В 4 -

3. Seeoffizier — abgeschlossene 
Ausbildung als 
Seeoffizier

— bestandene Ab
schlußprüfung der 
Offiziersschule der 
Volksmarine

— Nachweis einer 
praktischen See
fahrtszeit von min
destens 36 Monaten

Absolvierung eines 
Zusatzsemesters an 
der Seefahrtsschule 
Wustrow

Kapitän (II) auf 
großer Fahrt 
- A 5 -
in großer Hochsee
fischerei 
- В 4 -

Erlangung des Be
fähigungszeugnisses 
zum Kapitän (I) auf 
großer Fahrt — А 6 — 
bzw. — В 5 — erfolgt 
durch Nachweis der 
Voraussetzungen der 
Schiffsbesetzungs
ordnung

4. Maat der 
Maschinen
laufbahn

— abgeschlossene 
Maatenausbildung

— Erfüllung der 
Dienstzeit der 
Volksmarine

— abgelegte Fach
arbeiterprüfung in 
einem technischen 
Beruf bzw. minde
stens 30 Monate 
Werkstättenpraxis

— 24 Monate prak
tische Fahrtzeit im 
Schiffsmaschinen
betrieb

Berechtigungs
schein III (See
maschinenführer)

5. Obermeister/ 
Stabsober
meister der 
Maschinen
laufbahn

a) — abgeschlossene 
Obermeisteraus
bildung

— Erfüllung der 
Dienstzeit in der 
Volksmarine

— 24 Monate Fahrt
zeit im Schiffs
maschinen
betrieb

— Aufnahmeprüfung 
an der Ingenieur
schule für Schiffs
technik

— entsprechend dem 
Ergebnis der Prü
fung Besuch 1- bzw. 
2-Jahreslehrgang 
an der gleichen 
Schule

— Erfüllung der all
gemeinen Voraus
setzungen der 
Schiffsbesetzungs
ordnung

Schiffs-Ingenieur (II) 
— C 5 —

Schulbesuch zur 
Ergänzung der Kennt
nisse der Schiffs
maschinen tedmik

b) — abgeschlossene 
Obermeisteraus
bildung

— Aufnahmeprüfung 
an der Ingenieur
schule für Schiffs
technik

Schiffs-Ingenieur (I) 
- C6 -

Schulbesuch zur 
Ergänzung der Kennt
nisse in der Schiffs
maschinentechnik
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